
ZVK des KVBW Jahresabschluss 2024 

Feststellungsbeschluss  

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Verwaltungsausschuss am 17. November 2025 den 

Jahresabschluss der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg für das Jahr 

2024 mit folgenden Werten fest: 

 

    
EUR 

1 Erfolgsrechnung   

1.1 Summe Erträge 2.567.756.649,27 

1.2 Summe Aufwendungen -1.143.267.452,15 

1.3 Jahresüberschuss 1.424.489.197,12 

2 Liquiditätsrechnung   

2.1 Zahlungsmittelüberschuss der Erfolgsrechnung 1.418.870.955,58 

2.2 Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit 0,00 

2.3 Finanzierungsmittelüberschuss 1.418.870.955,58 

2.4 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit 0,00 

2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres 1.418.870.955,58 

2.6 Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen -1.292.254.096,31 

3 Bilanzsumme 14.444.967.296,50 

 

Verwendung des Jahresüberschusses 

    
EUR 

a) Verrechnung mit Verlustvortrag --- 

b) Einstellung in Rücklagen (Zuführung zum Vermögen nach der Kassensatzung) 1.424.489.197,12 

c) Abführung an den Haushalt des Kommunalen Versorgungsverbands    

d) Vortrag auf neue Rechnung --- 

 

 

Karlsruhe, 17. November 2025 

Der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses 

 

 

Gerhard Bauer 

 


